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1. Prüfungsauftrag

In der Gesellschafterversammlung vom 4. Juli 2019 der

Städtische Werke Schwabach GmbH,

Schwabach
(im Folgenden auch ”Gesellschaft“ genannt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum

31. Dezember 2019 ge wählt. Dar aufhin be auftragte uns die Geschäftsführung den Jah res ab schluss

unter Ein bezie hung der Buch füh rung und den Lagebericht für das Ge schäfts jahr vom 1. Januar 2019

bis zum 31. De zember 2019 in Anwen dung der §§ 316 und 317 HGB zu prü fen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenklassen als kleine Kapitalge-

sellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß § 316 ff. HGB. Die Auf stel lung des Jah-

res ab schlus ses hat gem. § 13 Abs. 1 des Ge sell schafts ver tra ges nach den für gro ße Ka pi tal ge sell-

schaften gel ten den Re geln zu er fol gen.

Unser Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß

§ 53 HGrG erweitert. Die Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG sind unter Anlage 7

ent hal ten. 

Eine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts für

den Konzern der Städtische Werke Schwabach GmbH besteht nicht, da die Größenmerk male des

§ 293 HGB nicht überschritten sind. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschluss prü fung die an wendba ren

Vor schrif ten zur Un abhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis unserer Abschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der nach den Grundsät-

zen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde. Der Be-

richt ist an die Gesellschaft gerichtet. 

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 8 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingun gen für Wirt-

schafts prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grun de. 
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage des Unternehmens

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht sowie den sonstigen geprüften Unterlagen heben wir

folgen de Aspekte hervor, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft von be son-

derer Bedeu tung sind: 

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

- Die Gesellschaft ist herrschendes Unternehmen im Sinne des § 17 AktG und hat mit der Stadt-

wer ke Schwabach GmbH, der Stadtdienste Schwabach GmbH, der Stadtverkehr Schwa bach

GmbH sowie der Stadtbäder Schwabach GmbH Ergebnisabführungsverträge ge schlos sen. 

- Gegenstand des Unternehmens ist neben dem Halten und Verwalten sowie der Kon trol le von Be-

tei li gun gen der Stadt Schwabach die Erbringung von EDV-Dienst leis tun gen für ih re Toch ter unter-

nehmen. Die Geschäftsentwicklung wird auf grund der Er gebnis ab füh rungsverträge im Wesentli-

chen von den erwirtschaf teten Jahreser geb nis sen der Be tei li gungs un ternehmen beein flusst.

- Aus eigener aktiver Tätigkeit (EDV-Dienstleistungen) wurde ein Ver lust in Hö he von TEUR -153 

(VJ TEUR -125) erzielt. Diesem Verlust stehen insgesamt positive Ergebnisabführungen der

Toch ter ge sell schaf ten in Höhe von TEUR 908 (VJ TEUR 980) gegenüber. Der von der Gesell-

schaft zu tra gen de Steuer aufwand für al le Gesellschaften des Organkreises hat sich von TEUR

570 im Vor jahr auf TEUR 708 er höht. Da mit er zielte die Gesellschaft insgesamt einen Jahresüber-

schuss in Hö he von TEUR 75. Geplant war ein Jah res fehl betrag in Höhe von TEUR -225.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

- Das Ergebnis der Stadtwerke Schwabach GmbH ist entscheidend für die Deckung der Verluste im

Konzernverbund. Bei der Stadtwerke Schwa bach GmbH ist auf Grund der Preis- und Wettbe-

werbs ent wick lung so wie der gesetzlichen Rah menbe din gungen im Be reich der Strom-, Gas- sowie

der Wär me versor gung mit einer rückläufigen Ge winn abführung zu rech nen. 

- Die Prognose geht für das Jahr 2020 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 603 aus.

Zusammenfassend stellen wir entsprechend § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB fest, dass wir die Lagebeurtei-

lung durch die Geschäftsführung, insbesondere die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit und die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens, wie sie im Jahresabschluss und

im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben, als realistisch ansehen. 
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2.2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 30. April 2020 den fol-

gen den un ein geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Städtische Werke Schwabach GmbH 

Wir haben den Jahresabschluss der Städtische Werke Schwabach GmbH – bestehend aus der Bilanz

zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein schließlich der Darstellung der

Bilanzierungs- und Be wer tungsme thoden – geprüft. Darüber hinaus ha ben wir den Lagebericht der

Städti sche Werke Schwa bach GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum

31. Dezem ber 2019 ge prüft. 

Prüfungsurteile

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum

31. De zember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum

31. Dezember 2019 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem

Jahresabschluss, ent spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen

und Risi ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB er klären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge gen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen

Grund sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung

des Jahresab schlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-

ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-

rechtlichen und berufs rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten

in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-

urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 

für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-

gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö gens-,

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver antwort lich für die internen Kontrollen, die sie in Überein stim-

mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt ha ben,

um die Aufstellung eines Jahresab schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – be ab sichtig-

ten oder unbeabsichtigten – fal schen Darstellun gen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-

higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha ben

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä tigkeit,

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundla ge des

Rech nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so fern dem

nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

lan gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent spricht

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzli-

chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu wendenden

deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für

die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-

schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und

ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt

sowie in al len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-

ne nen Er kennt nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die

Chan cen und Risi ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu er teilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-

einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest gestell-

ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we sentli-

che fal sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un richtig-

keiten re sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer den

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-

richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beab sichtigter oder unbeabsichtig ter

– falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe richt, planen und führen Prü fungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er langen Prüfungsnachweise, die aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risi-

ko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge deckt werden, ist bei Ver stößen höher

als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu sammenwirken, Fälsch ungen, beabsich-

tigte Un vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset zen interner Kon-

trollen bein halten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in ter-

nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und

Maßnah men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys teme der

Gesell schaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stell ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern

an gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-

wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im

Zusam menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver pflichtet,

im Bestäti gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt aufmerk sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je weiliges

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund lage der

bis zum Datum un seres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu künftige Er-

eignisse oder Gegeben heiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ih re Unter-

nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-

fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsät ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu kunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü fungsnach-

weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-

li chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-

rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei genständiges

Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie genden Annah-

men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige

Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um fang und

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel

im in ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Nürnberg, 29. Mai 2020

Dr. Storg GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Storg Ansorge

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer"
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Wir haben den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver lust-

rech nung sowie An hang unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Ge schäfts-

jahr 2019 der Ge sell schaft geprüft.

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses und des La-

gebe richts nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den weiteren rechtsform spezifischen

Vorschrif ten (§ 42 GmbHG) sowie den ergänzenden Bestim mungen des Gesellschaftsvertrages liegen

in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesell schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der

Grundlage unserer Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzu geben.

Der Prüfungsgegenstand wurde gemäß § 53 HGrG um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ge-

schäfts führung erweitert. Hierbei haben wir den IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Er-

weiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) beachtet.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über

den Jah resabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung und der gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen über den Jahresabschluss und den

Lagebericht geprüft. Dage gen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufde-

ckung und Aufklärung von Ord nungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht die

Ord nungsmäßigkeit von Jahresab schluss und Lagebericht betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lagebe richts.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand

der Gesellschaft oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesagt werden

kann.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Wir haben unsere Prüfung nach §§ 317 ff. HGB sowie unserem geschäftsrisikoorientierten Prüfungs-

ansatz unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung vor genommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend

sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der

Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.
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Im Rahmen der Prüfungsplanung haben wir uns mittels Auskünften des gesetzlichen Vertreters sowie

weite rer Auskunftspersonen einen Überblick über die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche und

rechtliche Um feld sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft verschafft. Auf dieser Grundlage und

unter Einbeziehung des Aufbaus und der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

trollsystems und des Risi komanagements der Gesellschaft haben wir eine unternehmensbezogene

Risikobeurteilung vorgenommen, aus der sich die Schwerpunkte der Prüfung sowie die Art und der

Um fang der Prüfungshandlungen ergeben. 

Unsere Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzie-

rung und die Angaben in Jahresabschluss und Lagebericht ein. Sie beinhaltet die Prüfung der ange-

wandten Bilanzie rungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen

des gesetzlichen Ver treters sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und

des Lageberichts.

Gegenstand unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Voll-

ständig keit und die Plausibilität der Angaben. Wir haben die Angaben unter Berücksichtigung unserer

Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, beurteilt, ob sie in Einklang mit

dem Jahresab schluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermitteln

und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Unsere Tätigkeiten umfassen aussagebezogene analytische und einzelfallorientierte Prüfungshandlun-

gen so wie Aufbau- und Funktionsprüfungen. Unsere Prüfungshandlungen basieren auf einer bewus-

sten risikoorien tierten Auswahl.

Die Prüfungsstrategie unseres geschäftsrisikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwer-
punkten unseres Prüfungsprogramms geführt:

- Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen,

- Prüfung des ausgewiesenen Steueraufwandes,

- Bilanzierung und Bewertung der sonstigen Rückstellungen,

- Vollständigkeit der Angaben in Anhang und in Lagebericht.
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Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen haben wir unter Berücksichtigung

un serer Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt. Insbesondere wurden folgende Prü-

fungshand lungen durchgeführt:

- Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen haben wir anhand der Jahresabschlüsse

der Tochtergesellschaften geprüft.

- Die Verbindlichkeiten sind durch Saldenlisten belegt. Von der zutreffenden Bilan zierung der Ver-

bind lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir uns durch Einholung von Saldenbestäti-

gun gen in Stichproben überzeugt. 

- Im Rahmen der Prüfung der Guthaben bei Kreditinstituten haben wir von den Kreditinstituten Be-

stäti gungen über Guthaben, Ansprüche und Verpflichtungen zum 31. Dezember 2019 einge holt. 

- Die sonstigen Rückstellungen haben wir durch Befragung von Mitarbeitern und des gesetzlichen

Ver treters auf Vollständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rückstellungshöhe haben

wir durch eine Prü fung der Berechnungen und eine kritische Beurteilung der Ermessensspielräume

vorgenommen.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungs-

urteil bildet.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und un ter dem Da tum vom 3. Mai 2019 mit

dem un ein ge schränk ten Be stäti gungs ver merk ver se hene Jah resab schluss zum 31. Dezember 2018

der Ge sell schaft. 

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden uns durch den gesetzlichen Vertreter und

weite re Auskunftspersonen erteilt. Der gesetzliche Vertreter bestätigte uns die Vollständigkeit des Jah-

resabschlus ses und des Lageberichts sowie der erteilten Auskünfte am 29. Mai 2020 schriftlich.

Wir haben die Prüfung im Februar 2020 (Vorprüfung) und im April und Mai 2020 (Hauptprüfung) durch-

geführt. Die Prüfung wurde am 29. Mai 2020 beendet.
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen gewährleistet der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und

übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. Die Bücher werden über das System WILKEN CS/2 ge-

führt. Hinsichtlich der Beurteilung der ordnungsmäßigen Verarbeitung der Finanzbuchführung ha ben

wir die Er gebnisse der Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera tungsge-

sell schaft, Berlin, verwertet, die die Ordnungsmäßigkeit der für die Verarbeitung der Finanz buchfüh-

rung ein ge setzten Software am 19. Januar 2018 bescheinigte. Die Geschäftsvorfälle wurden vollstän-

dig, fortlau fend und zeit gerecht erfasst. Die Belege wur den ord nungs gemäß an gewie sen, aus rei chend

er läu tert und über sichtlich abgelegt. Die Zahlen der Er öff nungsbi lanz wurden ord nungsge mäß aus dem

Vor jahresab schluss über nom men. Der Jahresab schluss wurde aus der Buch führung zu tref fend entwi-

ckelt und von der Gesell schaft er stellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige, richtige und

zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Eigenkapitals, der Schulden und der Rück-

stel lungen sind erbracht.

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der

Ge sellschaft getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit

der rech nungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststel lungen den

ge setzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell schaftsvertrages. Die aus

den weite ren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen

Abbildung in Buch führung, Jahresabschluss und Lagebe richt.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend

geglie dert. Die Vermögensgegenstände, die Schulden sowie das Kapital wurden nach den ge setz li chen

Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ange setzt und be wertet. Für

erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmän nischer Beur teilung

notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.
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Der Anhang enthält die notwendigen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung,

insbe sondere die von der Gesellschaft angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, sowie

die sons ti gen Pflichtangaben.

Auf die Angaben der Geschäftsführerbezüge wurde zulässigerweise nach § 286 Abs. 4 HGB verzich tet.

Im Jahresabschluss sind alle größenabhängigen und rechtsformgebundenen Rege lungen sowie die

Normen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Auf Grund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum

31. Dezember 2019 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den wei teren geprüften Un ter lagen ab-

ge leitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsver trag entspricht. Uns

sind keine nach Schluss des Geschäftsjahres eingetre tenen Vorgänge von besonderer Be deutung be-

kannt ge worden, über die zu berichten wäre.

4.1.3 Lagebericht

Der Lagebericht entspricht nach den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen

Vorschriften.

Unsere Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie mit unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkennt nissen in Ein-
klang steht, 

- den gesetzlichen Vorschriften entspricht,

- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt, die Chancen und Ri si-
ken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie

- die Angaben nach § 289 HGB vollständig und zutreffend enthält.
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss insgesamt, d.h. das Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Ver lustrech nung

und Anhang, vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi nanz- und Ertragslage der Ge sell-

schaft.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs-

und Be wer tungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden

maß geb li chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Änderungen in den Bewertungsgrundlagen haben sich nicht ergeben.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkun-

gen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prü fungs hand-

lungen im Prü fungs zeitraum nicht vor.
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4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr er geben sich

aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die bei den Ab schluss stichta ge

31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2018.

Entwicklung der Vermögenslage
31.12.2019 31.12.2018 Veränderung

TEUR % TEUR % TEUR %

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. EDV-Software 203 1,1 221 1,2 -18 -8,1

II. Sachanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 203 1,1 233 1,3 -30 -12,9

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 8.490 45,9 8.202 44,9 288 3,5
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 496 2,7 833 4,6 -337 -40,5

9.392 50,8 9.488 51,9 -96 -1,0

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3 0,0 0 0,0 3 -,-
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5.928 32,1 5.590 30,6 338 6,0
3. sonstige Vermögensgegenstände 1.201 6,5 1.139 6,2 62 5,4

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.910 10,3 2.017 11,0 -107 -5,3

9.041 48,9 8.746 47,9 295 3,4

C. Rechnungsabgrenzungsposten 48 0,3 42 0,2 6 14,3

18.481 100,0 18.276 100,0 205 1,1
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Entwicklung der Kapitalstruktur
31.12.2019 31.12.2018 Veränderung

TEUR % TEUR % TEUR %

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 3.505 19,0 3.505 19,2 0 0,0
II. Kapitalrücklage 541 2,9 541 3,0 0 0,0
III. Gewinnrücklagen

1. andere Gewinnrücklagen 9.124 49,4 8.835 48,3 289 3,3
IV.Jahresüberschuss 75 0,4 289 1,6 -214 -74,0

13.245 71,7 13.170 72,1 75 0,6

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 637 3,4 519 2,8 118 22,7
637 3,4 519 2,8 118 22,7

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen 183 1,0 163 0,9 20 12,3

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-
nehmen 3.138 17,0 2.945 16,1 193 6,6

3. sonstige Verbindlichkeiten 1.278 6,9 1.480 8,1 -202 -13,6

4.599 24,9 4.588 25,1 11 0,2

18.481 100,0 18.276 100,0 205 1,1

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 205 bzw. 1,1 % auf TEUR 18.481

er höht. 

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 51,9 % in 2018

auf 50,8 % in 2019 leicht reduziert. Auf Grund von Einzahlungen in die Kapitalrücklagen der Stadt bä der

Schwa bach GmbH und der Stadtwerke Schwabach GmbH (TEUR 213 bzw. TEUR 75) erhöhten sich-

die An teile an verbundenen Unternehmen um TEUR 288. Die Aus lei hun gen an ver bun de ne Un ter neh-

men re duzierten sich unter anderem aufgrund der Darlehensrückzahlung von der Stadt bä der Schwa-

bach GmbH.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 5.928 (VJ TEUR 5.590) beinhal-

ten im Wesentlichen den Anspruch auf Gewinnabführung gegen die Stadt wer ke Schwa bach GmbH

und For derungen ge gen die Stadtver kehr Schwa bach GmbH und die Stadtdienste Schwabach GmbH

zur Finan zie rung des lau fen den Be triebs.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum Abschlussstichtag 71,7 % des Gesamtkapi tals ge-

genüber 72,1 % im Vorjahr. Der Jahresüberschuss 2018 (TEUR 289) wurde mit Be schluss vom 

4. Juli 2019 in die Gewinnrücklage einge stellt.
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Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich im Wesentlichen durch die Zuführung zur Rückstel lung für

Betriebsprüfungsrisiken, die um TEUR 80 erhöht wurde.

4.3.2 Finanzlage

Nachfolgende Kapitalflussrechnung gibt einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung

der fi nan ziel len Mittel. Die Kapitalflussrechnung stellt die Zah lungs mit telflüsse nach der in di rekten Me-

thode dar. Sie entspricht den Grundsätzen des vom Deut sche Rech nungsle gungs Stand ards Com mit-

tee e.V. DRSC er ar bei te ten Deut schen Rech nungs le gungs standards Nr. 21 (DRS 21).

2019 2018
TEUR TEUR

1. Jahresüberschuss 75 289
2. +/-

des Anlagevermögens
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände

156 145
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen 119 27
4. +/-

Erträge
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen /

0 0
5. -/+

sind
Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen
Leistungen sowie anderer
Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und

-407 -131
6. +/-

Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus

11 189
7. -/+

Anlagevermögens
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des

1 2
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge 0 0
9. - Sonstige Beteiligungserträge 0 0
10. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag 0 0
11. -/+ Ertragsteuerzahlungen 0 0

12. =
(Summe aus 1 bis 11)
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

-45 521

13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 337 108
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen 400 432
15. + Erhaltene Zinsen 0 0
16. + Erhaltene Dividenden 0 0

17. =
(Summe aus 13 bis 16)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-63 -324

18. + Einzahlungen Kapitalzuführung 289 110
19. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 0 0
20. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 0 0
21. - Gezahlte Zinsen 0 0
22. - Gewinnausschüttungen an Gesellschafter 288 433
23. =

(Summe aus 18 bis 22)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

1 -323

24.
12, 17, 23)
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus

-107 -126
25. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.017 2.143

26. =
(Summe aus 24 bis 25)
Finanzmittelfonds am Ende der Periode

1.910 2.017
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Der Finanzmittelfonds (Bestand liquider Mittel) hat sich von TEUR 2.017 zu Beginn des Jahres 2019

um TEUR 107 auf TEUR 1.910 zum Bilanzstichtag verringert.
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4.3.3 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrech nungen der

bei den Geschäftsjahre 2019 und 2018 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Verän de run gen:

01.01. bis 01.01. bis Änderung ggü.
31.12.2019 31.12.2018 dem Vorjahr in
TEUR % TEUR % TEUR %

Umsatzerlöse 763 100,0 625 100,0 138 22,1
+ Sonstige betriebliche Erträge 140 18,3 310 49,6 -170 -54,8
- Materialaufwand 560 73,4 442 70,7 118 26,7

= Rohergebnis 343 45,0 493 78,9 -150 -30,4
- Personalaufwand 103 13,5 76 12,2 27 35,5
- Abschreibungen 156 20,4 145 23,2 11 7,6
- Sonstige betriebliche Aufwendungen 237 31,1 397 63,5 -160 -40,3

= Betriebsergebnis -153 -20,1 -125 -20,0 -28 22,4
+ Finanzerträge 62 8,1 41 6,6 21 51,2
- Finanzaufwand 34 4,5 36 5,8 -2 -5,6

= Finanzergebnis 28 3,7 5 0,8 23 460,0
- EE-Steuern 708 92,8 570 91,2 138 24,2

= Ergebnis nach Steuern -833 -109,2 -690 -110,4 -143 20,7
+/- Erträge aus Gewinnübernahme/

Aufwendungen aus Verlustübernahme 908 119,0 980 156,8 -72 -7,3

= Jahresergebnis 75 9,8 290 46,4 -215 -74,1

Aus der eigenen aktiven Tätigkeit (Erbringung von EDV-Dienstleistungen gegenüber verbundenen Un-

ter nehmen) wur de trotz hö he rer Umsatzerlöse ein negatives Betriebsergebnis (TEUR -153, VJ TEUR

-125) er zielt. 

Gewinnabführungen und Verlustübernahmen auf Grund geschlossener Ergebnisab füh rungsverträge

führ ten insgesamt zu einem positiven, jedoch niedrigeren Ergebnisbeitrag als im Vorjahr (TEUR 908,

VJ TEUR 980). Verantwortlich hierfür waren vor allem höhere Verlustübernahmen aus der Stadtbäder

Schwa bach GmbH und der Stadtverkehr Schwabach GmbH. 

Als steuerlicher Organträger bilanziert die SWS den Steueraufwand aller Unternehmen des Organ-

kreises. Der Steueraufwand erhöhte sich von TEUR 570 im Vorjahr um TEUR 138 auf TEUR 708 im

Jahr 2019. 

Das Jahres ergeb nis hat sich damit zwar von TEUR 290 um TEUR 215 auf TEUR 75 ver schlech tert,

liegt aber deutlich über dem ge planten Ergeb nis in Hö he von TEUR -225.
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5. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrages

5.1 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Unser Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 HGrG erweitert. Danach ist die Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen, wobei insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit der

Geschäftsführungsorganisation, des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungs-

tätigkeit einzugehen ist.

Grundlage unserer Prüfungshandlungen war der IDW Prüfungsstandard: „Berichterstattung über die

Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland

e.V. (IDW PS 720).

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7 dargestellt.

Unsere Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.
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6. Unterzeichnung

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW EPS 450 .F.).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts unter Hin-

weis auf unsere Prüfung sowie für den Fall der Weitergabe unseres Prüfungsberichtes und/oder des

Bestätigungsver merks bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme; wir weisen hierzu aus drück-

lich auf die Nr. 6 der bei gefügten AAB hin.

Nürnberg, 29. Mai 2020

Dr. Storg GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft

 

Dr. Storg Ansorge

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma: Städtische Werke Schwabach GmbH

Sitz: Schwabach

Rechtsform: GmbH

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 29. Juli 2010, mit Nach trag

vom 19. August 2010

Anschrift: Ansbacher Strasse 14
 91126 Schwabach

Registergericht: Nürnberg

Register-Nr.: HRB 26884

Dauer der Gesellschaft: unbegrenzt

Gegenstand des Unternehmens: Die Versorgung der Stadt Schwabach mit folgenden im
Allgemeinin teresse liegenden kommunalen Leis tun-
gen: die Liefe rung und Erzeugung von Strom, Gas,
Wasser, Wär me; die Errichtung und der Betrieb des öf-
fentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) der Stadt
Schwabach im Rahmen des Verkehrsverbundes Groß-
raum Nürn berg; die Errichtung und den Betrieb techni-
scher Ein richtun gen im Bereich ÖPNV; die Be wirt-
schaftung von Parkflä chen und die Pla nung, Er rich-
tung, Betrieb und Bewirt schaftung von Parkhäu sern,
Tiefgaragen und Garagen stellplätzen sowie öf fentli-
chen Toilettenanla gen; die Pla nung, Errichtung, Be trieb
und Bewirtschaf tung von öf fent lichen Schwimm bädern;
Nachsorge und Betrieb der Deponie der Stadt Schwa-
bach; der Betrieb einer Kom postie ran lage und einer
Bioabfall vergärungs anlage; Fä kal schlamment sorgung
für Kleinkläranla gen und Klärgru ben aufgrund der
Fäkalschlammentsorgungsatzung der Stadt Schwa-
bach; Übernahme von Facilty-Management-Leistungen
bei städtischen Lie gen schaften und Liegenschaf ten der
Beteiligungen der Stadt Schwabach; Erbrin gung von
Dienstleistungen in nerhalb der kommunalen Aufgaben-
felder. 
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Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Gezeichnetes Kapital: Euro 3.505.000,00

Geschäftsführung: Winfried Klinger

Prokura: Dr. Tho mas Hiller

Martin Hübner

Jeder Prokurist vertritt die Gesellschaft jeweils in Gemeinschaft mit dem Geschäftsführer oder mit ei-

nem an deren Prokuristen.

Gemäß § 6 ff. des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat, der aus 13 Mit glie-

dern besteht. Die Aufsichtsratsmitglieder sind im Anhang angegeben. 

In der Aufsichtsratssitzung vom 4. Juli 2019 wurde der von uns geprüfte und un ter dem Da tum vom

3. Mai 2019 mit dem un ein ge schränkten Bestätigungsvermerk versehene Jah res ab schluss zum

31. Dezember 2018 zu sammen mit dem La gebericht gebilligt und damit gemäß § 8 Abs. 2 a der Sat-

zung ordnungsgemäß fest ge stellt.

Der Geschäftsführung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 laufende Ge schäfts jahr

Ent la s tung er teilt.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Dr. Storg GmbH Wirtschaftsprüfungsge-

sell schaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, gewählt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde am 27. September 2019 gemäß § 325 HGB

offen gelegt.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Nürnberg Zentral unter der Steuernummer 241/116/60804 ge-

führt. 

Die Gesellschaft ist Organträgerin für die Organgesellschaften Stadtwerke Schwabach GmbH, Stadt-

verkehr Schwabach GmbH, Stadtbäder Schwabach GmbH und Stadtdienste Schwabach GmbH. Die

Organschaft gilt für Zwecke der Ertragssteuern wie für Zwecke der Umsatzsteuer.
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Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720) 

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rungsorganisation anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstat tung

einzubeziehen.

Fragenkreis 1:  Tätigkeit von Überwachungsorga nen und Geschäftsleitung sowie individuali-

sierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge-

schäfts lei tung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen

des Über wachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung

(Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens

bzw. des Konzerns?

Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung sind vor handen. Der Ge sell-

schaftsvertrag enthält Festlegungen zu den Befugnissen der Geschäftsführung. Die Rege lun gen

entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Nieder-

schrif ten hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden zwei Gesellschafterversammlungen (23. Mai 2019, 26. Juli 2019) und zwei

Aufsichtsratssitzungen (4. Juli und 11. Dezember 2019) statt; Proto kolle über die Sitzungen wur-

den an ge fer tigt und uns vor gelegt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die

ein zelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer war als Mitglied des Aufsichtsrates der VUA-Software-Haus GmbH, 

Norderstedt, tätig.
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d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert

im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen

Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie

wird dies begründet?

Für die Bezüge des Geschäftsführers wird von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB

Gebrauch gemacht. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit des Ge schäftsfüh-

rungsinstrumentariums anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Be richter-

stattung einzubeziehen.

Fragenkreis 2:  Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem

Or ganisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind?

Er folgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Gesellschaft hat ein Betriebs- und Organisationshandbuch (BOH) zur Dokumentation der Auf-

bau- und Ablauforganisation. Im BOH enthalten ist ein Or gani sa tions plan, in dem die Ar beits be rei-

che, Zu stän dig kei ten und Wei sungs be fugnis se dar ge stellt sind. Eine regel mä ßige Ak tua lisie rung

des BOH und des Organisationsplans findet statt. Nach un se rer Auf fas sung ent spricht der Or gani-

sa tions plan den Be dürf nis sen des Unternehmens.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Es bestehen detaillierte Dienstanweisungen mit den entsprechenden Dokumentationsvorschriften.

Es gilt generell das Vier-Augen-Prinzip. Des Weiteren wurde im Januar 2013 eine Complian ce-

Richtlinie als Bestandteil des Organisationshandbuchs zur Vermeidung von Rechts verstößen ein-

geführt. Die Compliance-Richtlinie wurde im Geschäftsjahr 2019 überarbeitet.
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d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei dungsprozesse

(insbesondere Auftragsvergabe, Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und

-gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten wurden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grund stücksverwaltung, 

EDV)?

Eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen liegt vor. Die Verträge sind bei der Ge-

schäftsführung oder den einzelnen Fachberei chen ordnungsgemäß abgelegt.

Fragenkreis 3:  Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der

Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des

Unternehmens?

Das Planungswesen der Gesellschaft in Form des Wirtschaftsplans und der 5-jährigen Fi nanz-

planung ent spricht den Be dürf nis sen des Unternehmens sowie Art. 94 Abs. 1 Nr. 1 GO. Die Ge-

sellschaft erstellt jährlich vorab einen Wirtschaftsplan für das kommende Jahr. Die Planung erfolgt

fachbereichsbezogen auf der Ebene von Ertrags- und Aufwandspositionen der Gewinn- und Ver-

lustrechnung sowie auf der Ebene einzelner Kostenarten. Investitionen und Erhaltungsaufwendun-

gen werden gesondert geplant. Diesbezüglich findet eine Detailpla nung für das nächstkommende

Jahr und eine Grobplanung für Zwecke des 5-jährigen Fi nanzplanes statt.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichun gen werden quartalsweise mit der Ergebnisrechnung ausgewertet und an die Ge-

schäftsleitung und den Aufsichtsrat berichtet.
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c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonde-

ren Anforderungen des Unternehmens?

Die Gesellschaft führt ihr externes Rechnungswesen nach den Regelungen für große Kapitalge-

sell schaften. Die Kostenrech nung entspricht der Grö ße und den An for de run gen des Un ter neh-

mens. 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle

und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die laufende Liquiditätskontrolle wird durch monatliche Finanzmittelforecasts im kurzfristigen Be-

reich und durch den Wirtschaftsplan im langfristigen Bereich gewähr leistet. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich An-

haltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht und ist aufgrund von Art und Umfang des Ge-

schäftsbetriebs nicht erforderlich.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das

bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv ein-

gezogen werden?

Die Gesellschaft erbringt vorwiegend Leistungen an verbundene Unternehmen. Ein zeitnaher Aus-

gleich erfolgt.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle

wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das Controlling wird überwiegend von der Geschäftsführung und dem kauf männischen Leiter der

Stadtwerke Schwabach GmbH durchgeführt. Zu diesem Zweck erhält die Geschäftsführung mo-

natlich einen Finanzplan.
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h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der

Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Der Konzern wird in Personalunion geführt. Die Steuerung und Überwachung der Tochtergesell-

schaften erfolgt damit im Rahmen der Geschäftsführung. Das Rechnungs- und Berichtswesen ist 

für die Steuerung und Überwachung der Tochterunternehmen ausreichend.

Fragenkreis 4:  Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnah-

men ergriffen mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Gesellschaft erstellt Quartalsberichte, in denen die Soll-Zahlen des Wirt schaftsplans den

Ist-Zahlen gegenübergestellt und Abweichungen analysiert werden. Darüber hinaus besteht ein 

Risikomanagementsystem. Es wird unter jährig die Entwicklung von Risiko bereichen überwacht.

Im Rah men quartalsmäßi ger Risikoberichte wird hierüber Bericht erstattet. Risiken werden in Risi-

ko klas sen eingeteilt und hinsichtlich ihrer Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet.

Das Risikomanagementsystem ist in Kapitel 1.9 des BOH beschrie ben.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich An-

haltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Nach den Erkenntnissen unserer Prüfung sind diese Maßnahmen ausreichend und dazu ge eignet,

ih ren Zweck zu erfüllen, die Geschäftsführung über die wesentlichen oder bestands gefährdenden

Risi ken zu informieren. Im Rahmen unserer Prüfung ha ben sich keine Anhalts punkte dafür erge-

ben, dass das Risikomanagement hinsicht lich seines Aufbaus oder seiner Durchführung nicht ver-

lässlich wäre. 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Dokumentation erfolgt in Kapitel 1.9 des BOH und ist nach unseren Feststellun gen ausrei-

chend. Dokumentation umfasst u.a. die Risikoidentifizierung, -bewertung, -behandlung und

-kommunikation. 



Anlage 7
Seite 6

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen

Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und ange passt?

 Die Fortentwicklung und Anpassung des Frühwarnsystems erfolgt in einem kontinuierlichen 

 Prozess, der jährlich überprüft bzw. aktualisiert wird.

Fragenkreis 5:  Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanz instrumenten

sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?

 Dazu ge hört:

 • Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

 • Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen 
  Beträgen eingesetzt werden?

 • Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in 
  welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

 • Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien 
  ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt 
  werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kredit konditionen und

zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium

zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

  • Erfassung der Geschäfte
 • Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 • Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 • Kontrolle der Geschäfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäf te

und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung ge zogen?

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
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f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Posi-

tionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

 Finanzinstrumente der genannten Art sind nicht im Einsatz. Die Beantwortung dieses Fragenkrei-

ses entfällt.

Fragenkreis 6:  Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/

Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine an-

dere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die Aufgaben der Internen Revision werden von externen Prüfungsgesellschaften übernomm men.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht

bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Nach unseren Feststellungen besteht keine Gefahr von Interessenskonflikten.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision

im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B.

Trennung von Anweisungen und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Inter ne Re-

vision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Re vi sions-

berichte vor?

 Im Berichtsjahr fand bei der Gesellschaft auskunftsgemäß keine Revision statt. Bei den Tochter-

ge sellschaften wurde im Jahr 2019 durch Rödl & Partner ein Review der Revisionen des Jahres

2018 durchge führt.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

 Eine Abstimmung mit dem Ab schlussprüfer war nicht notwendig.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche

handelt es sich?

Zu den Ergebnissen des Reviews verweisen wir auf die Prüfungsberichte von Rödl & Partner so-

wie auf unsere Prüfungberichte zu den Jahresabschlüssen der Tochtergesell schaften.
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f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revi-

sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Um set-

zung ihrer Empfehlungen?

Wir verweisen auf Frage 6e).

Fragenkreis 7:  Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung,

Geschäftsordnung, Geschäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des

Überwachungsorgans 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Über wa chungsorgans zu

zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt wor den ist?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates

nicht eingeholt wurde.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über wachungsorg-

ans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

 Es wurden im Berichtsjahr keine Kredite an die Geschäftsleitung oder Mitglieder des Überwa-

chungs org ans gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche,

aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B.

Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Bei unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht zustimmungsbedürftige

Maßnahme zur Umgehung zustimmungsbedürftiger Maßnahmen vorgenom men wurden.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Sat-

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungs-

organs übereinstimmen?

 Hinweise auf fehlende Übereinstimmung haben sich nicht ergeben.
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Fragenkreis 8:  Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anla-

gewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili tät/Wirtschaftlichkeit,

Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Als Finanz- und Beteiligungsholding erfolgen Investitionen nahezu aus schließ lich in die Be teili-

gungen an den Tochtergesellschaften. Von untergeordneter Bedeutung sind Investitionen in Sach-

anlagen. Die In ves ti tio nen wer den ange messen geplant.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht

ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei

Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

 Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben. Wesentlichen

Investitionen liegen Vergleichsangebote zugrunde.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht

und Abweichungen untersucht?

Die Investitionen in Sachanlagen sind im Wirtschaftsplan ausgewiesen. Nach unserer Einschät-

zung ist ei ne aus rei chen de Über wa chung der Investitionen ge währ lei stet.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja,

in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Berichtsjahr ergaben sich keine Überschreitungen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöp-

fung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nach den Erkenntnissen unserer Prüfung wurden keine Leasing- oder vergleich bare Verträge zum

Er satz von Kreditaufnahmen abgeschlossen. Kreditlinien sind nach unse rer Erkenntnis nicht aus-

ge schöpft. 
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Fragenkreis 9:  Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL,

VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Uns sind im Rahmen unserer Prüfung keine Verstöße gegen Vergaberegelungen bekannt gewor-

den. Eine konkrete Prüfung von Vergaberecht war nicht Gegenstand unserer Prüfung. 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B.

auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Nach Erkenntnissen unserer Prüfung werden grundsätzlich Vergleichsangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Geschäftsführung informiert regelmäßig den Aufsichtsratsvorsitzenden und berichtet dem Auf-

sichtsrat im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen sowie im Rahmen des quartalsmäßigen Repor-

tings. 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/

Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte stellen die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und des Konzerns dar. Es werden

die Ab weichungen zum Wirtschaftsplan sowie deren wirtschaftliche Ursachen analysiert. 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrich-

tet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte

Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und

wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Feststellungen wurde der Aufsichtsrat über alle wesentlichen Vorgänge zeitnah un-

ter richtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle

sowie er kennbare Fehldispositionen liegen nach Erkenntnissen unserer Prüfung im Geschäftsjahr

nicht vor.
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d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen be-

sonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine Berichterstattung auf besonderen Wunsch des Aufsichtsrats fand im Berichtsjahr aus-

kunftsgemäß nicht statt.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unter-

nehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden In-

halt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

 Für die Städtische Werke Schwabach GmbH ist eine D&O-Versicherung abgeschlossen. Ein

Selbstbehalt ist vereinbart. Die D&O-Versicherung wurde mit dem Aufsichtsrat der Stadtwerke

Schwabach GmbH erörtert.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans ge-

meldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Interessenskonflikte wurden nicht gemeldet.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Vermögens- und Finanzlage anhand der fol-

gen den Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

 Im Rahmen unserer Prüfung haben wir kein in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebs-

notwendiges Vermögen festgestellt.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nach unseren Feststellungen sind keine Bestände auffallend hoch oder niedrig.
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziel-

len Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Ver mögensgegenstände wesent-

lich beeinflusst wird?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

Fragenkreis 12:  Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen In vestitionsverpflichtungen fi nan-

ziert werden?

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 71,7 % (VJ 72,1 %), die Ver bind lich kei ten und Rück-

stellungen zusammen 28,3 % (VJ 27,9 %) der Bilanz summe. Den kurz fristi gen Fremd mitteln in

Höhe von TEUR 5.236 stehen am Bilanzstichtag kurzfristi ges Ver mögen und flüs sige Mit tel von

TEUR 9.041 gegenüber.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestanden zum Abschlussstich tag nicht.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnah men

wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Finanzlage des Konzerns ist insgesamt als angemessen zu beurteilen. Sie wird wesentlich von

der Finanzlage der Stadtwerke Schwabach GmbH als dominierender Konzerngesellschaft ge-

prägt. Den Tochterunternehmen Stadtbäder Schwabach GmbH, Stadtverkehr Schwabach GmbH

sowie Stadtdienste Schwa bach GmbH gewährt die Gesellschaft bei Bedarf Kredite.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der

öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Ver-

pflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine Finanz- oder Fördermittel der öffentlichen Hand erhal-

ten.
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Fragenkreis 13:  Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

 Finanzierungsprobleme bestehen nicht. 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirt schaft-

lichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ein Gewinnverwendungsvorschlag liegt noch nicht vor.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ertragslage anhand der fol genden Fragen-

kreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 14:  Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen ten/Konzern-

unterunternehmen zusammen?

Die Gesellschaft ist im Wesentlichen als Finanzholding tätig. Die eigene aktive Tätigkeit ist von un-

ter geordneter Bedeutung. Das Be triebs er geb nis ist daher wesent lich von der Er geb nis über nah me

der Toch ter ge sell schaf ten ge prägt.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht durch einmalige Vorgänge geprägt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Lei stungsbeziehungen

zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessene Kon-

ditionen vorgenommen werden?

 Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, dass die Abwicklung

zwischen den Konzerngesellschaften nicht zu angemessenen Konditionen erfolgte.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Frage ist für die Gesellschaft nicht einschlägig.
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Fragenkreis 15:  Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung wa-

ren und was waren die Ursachen der Verluste?

Im Berichtsjahr waren keine verlustbringenden Geschäfte zu verzeichnen. Die Tochtergesell-

schaften Stadtbäder Schwabach GmbH und Stadtverkehr Schwabach sind jedoch aufgabenbe-

dingt de fizitär. Dies wirkt sich über den Ergebnisabführungsvertrag unmittelbar auf die Ertragslage

der Ge sellschaft aus.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnah-

men handelt es sich?

Zur Begrenzung der strukturellen Verluste der Tochtergesellschaften werden laufend Optimie-

rungsmaßnahmen getätigt.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der

Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die Gesellschaft hat einen Jahresüberschuss erzielt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unter neh-

mens zu verbessern?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Frage 16a).






	Hauptbericht
	Hauptteil
	1. Prüfungsauftrag
	2. Grundsätzliche Feststellungen
	2.1 Lage des Unternehmens
	2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter
	2.2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks
	3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
	3.1 Gegenstand der Prüfung
	3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung
	4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung
	4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
	4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
	4.1.2 Jahresabschluss
	4.1.3 Lagebericht
	4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen
	4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen
	4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
	4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur
	4.3.2 Finanzlage
	4.3.3 Ertragslage

	Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrages
	5. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrages
	5.1 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

	Unterzeichnung
	6. Unterzeichnung

	Anlagen
	Fakultative Anlagen
	Allgemeine Auftragsbedingungen

		2020-06-15T07:05:17+0000
	Jochen Ansorge


		2020-06-15T07:05:55+0000
	Dr. Peter Storg




